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(4) Das Versicherungspflichtverhältnis endet für Beschäftigte mit dem Tag
des Ausscheidens aus dem Beschäftigungsverhältnis oder mit dem Tag vor
Eintritt der Versicherungsfreiheit, für die sonstigen Versicherungspflichtigen
mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht letztmals
erfüllt waren.

§ 25 Beschäftigte. (1) 1Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Ar-
beitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt (versicherungspflichtige
Beschäftigung) sind. 2Die folgenden Personen stehen Beschäftigten zur Berufs-
ausbildung im Sinne des Satzes 1 gleich:
1. Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem

Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet
werden,

2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dualen Studiengängen und
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ausbildungen mit Abschnitten des

schulischen Unterrichts und der praktischen Ausbildung, für die ein Aus-
bildungsvertrag und Anspruch auf Ausbildungsvergütung besteht (praxisinte-
grierte Ausbildungen).
(2) 1Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden, denen nach gesetz-

lichen Vorschriften für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weiterzugewähren
ist, gilt das Beschäftigungsverhältnis durch den Wehrdienst oder Zivildienst als
nicht unterbrochen. 2Personen, die nach dem Vierten Abschnitt des Soldaten-
gesetzes Wehrdienst leisten, sind in dieser Beschäftigung nicht nach Absatz 1
versicherungspflichtig; sie gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26
Abs. 1 Nr. 2. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Personen in einem Wehr-
dienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgeset-
zes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Versicherungspflichtverhältnis erlitten
haben.

§ 26 Sonstige Versicherungspflichtige. (1) Versicherungspflichtig sind
1. Jugendliche, die in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51

des Neunten Buches1) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, die
ihnen eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen
sollen, sowie Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Er-
werbstätigkeit befähigt werden sollen,

2. Personen, die nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes, des § 58b des Sol-
datengesetzes oder des Zivildienstgesetzes Wehrdienst oder Zivildienst leisten
und während dieser Zeit nicht als Beschäftigte versicherungspflichtig sind,

3. (aufgehoben)
3a (aufgehoben)
4. Gefangene, die Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe oder Ausfallentschädi-

gung (§§ 43 bis 45, 176 und 177 des Strafvollzugsgesetzes) erhalten oder
Ausbildungsbeihilfe nur wegen des Vorrangs von Leistungen zur Förderung
der Berufsausbildung nach diesem Buch nicht erhalten; das Versicherungs-
pflichtverhältnis gilt während arbeitsfreier Sonnabende, Sonntage und ge-
setzlicher Feiertage als fortbestehend, wenn diese Tage innerhalb eines zu-
sammenhängenden Arbeits- oder Ausbildungsabschnittes liegen. Gefangene

1) Nr. 9.

2. Kapitel. Versicherungspflicht §§ 25, 26 SGB III 3
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im Sinne dieses Buches sind Personen, die im Vollzug von Untersuchungs-
haft, Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung
und Sicherung oder einstweilig nach § 126a Abs. 1 der Strafprozeßordnung
untergebracht sind,

5. Personen, die als nicht satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaf-
ten oder ähnlicher religiöser Gemeinschaften für den Dienst in einer solchen
Genossenschaft oder ähnlichen religiösen Gemeinschaft außerschulisch aus-
gebildet werden.

(2) Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, für die sie
1. von einem Leistungsträger Mutterschaftsgeld, Krankengeld, [bis 31.12.

2023: Versorgungskrankengeld][ab 1.1.2024: Krankengeld der Sozialen Ent-
schädigung], Verletztengeld oder von einem Träger der medizinischen Reha-
bilitation Übergangsgeld beziehen,

2. von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen Krankentagegeld
beziehen,

2a. von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, von einem Bei-
hilfeträger des Bundes, von einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Träger
von Kosten in Krankheitsfällen auf Bundesebene, von dem Träger der
Heilfürsorge im Bereich des Bundes, von dem Träger der truppenärztlichen
Versorgung oder von einem öffentlich-rechtlichen Träger von Kosten in
Krankheitsfällen auf Landesebene, soweit Landesrecht dies vorsieht, Leis-
tungen für den Ausfall von Arbeitseinkünften im Zusammenhang mit einer
nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spende von
Organen oder Geweben oder im Zusammenhang mit einer im Sinne von
§ 9 des Transfusionsgesetzes erfolgenden Spende von Blut zur Separation
von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen beziehen,

2b. von einer Pflegekasse, einem privaten Versicherungsunternehmen, der Fest-
setzungsstelle für die Beihilfe oder dem Dienstherrn Pflegeunterstützungs-
geld beziehen oder

3. von einem Träger der gesetzlichen Rentenversicherung eine Rente wegen
voller Erwerbsminderung beziehen,

wenn sie unmittelbar vor Beginn der Leistung versicherungspflichtig waren
oder Anspruch auf eine laufende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hat-
ten.

(2a) 1Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der sie ein Kind,
das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erziehen, wenn sie
1. unmittelbar vor der Kindererziehung versicherungspflichtig waren oder An-

spruch auf eine laufende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatten und
2. sich mit dem Kind im Inland gewöhnlich aufhalten oder bei Aufenthalt im

Ausland Anspruch auf Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder
Bundeskindergeldgesetz haben oder ohne die Anwendung des § 64 oder
§ 65 des Einkommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskinder-
geldgesetzes haben würden.

2 Satz 1 gilt nur für Kinder
1. der oder des Erziehenden,
2. seiner nicht dauernd getrennt lebenden Ehegattin oder ihres nicht dauernd

getrennt lebenden Ehegatten oder

3 SGB III § 26 3. Buch. Arbeitsförderung
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3. ihrer nicht dauernd getrennt lebenden Lebenspartnerin oder seines nicht
dauernd getrennt lebenden Lebenspartners.

3Haben mehrere Personen ein Kind gemeinsam erzogen, besteht Versiche-
rungspflicht nur für die Person, der nach den Regelungen des Rechts der
gesetzlichen Rentenversicherung die Erziehungszeit zuzuordnen ist (§ 56 Abs. 2
des Sechsten Buches1)).

(2b) 1Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der sie als Pflege-
person einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 im Sinne des
Elften Buches2), der Leistungen aus der Pflegeversicherung nach dem Elften
Buch oder Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch3) oder gleichartige
Leistungen nach anderen Vorschriften bezieht, nicht erwerbsmäßig wenigstens
zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der
Woche, in seiner häuslichen Umgebung pflegen, wenn sie unmittelbar vor
Beginn der Pflegetätigkeit versicherungspflichtig waren oder Anspruch auf eine
laufende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatten. 2Versicherungspflicht
besteht auch, wenn die Voraussetzungen durch die Pflege mehrerer Pflegebe-
dürftiger erfüllt werden.

(3) 1Nach Absatz 1 Nr. 1 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach § 25
Abs. 1 versicherungspflichtig ist. 2Nach Absatz 1 Nr. 4 ist nicht versicherungs-
pflichtig, wer nach anderen Vorschriften dieses Buches versicherungspflichtig
ist. 3Versicherungspflichtig wegen des Bezuges von Mutterschaftsgeld nach
Absatz 2 Nr. 1 ist nicht, wer nach Absatz 2a versicherungspflichtig ist. 4Nach
Absatz 2 Nr. 2 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 2 Nr. 1 ver-
sicherungspflichtig ist oder während des Bezugs von Krankentagegeld An-
spruch auf Entgeltersatzleistungen nach diesem Buch hat. 5Nach Absatz 2a
und 2b ist nicht versicherungspflichtig, wer nach anderen Vorschriften dieses
Buches versicherungspflichtig ist oder während der Zeit der Erziehung oder
Pflege Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach diesem Buch hat; Satz 3
bleibt unberührt. 6Trifft eine Versicherungspflicht nach Absatz 2a mit einer
Versicherungspflicht nach Absatz 2b zusammen, geht die Versicherungspflicht
nach Absatz 2a vor.

§ 27 Versicherungsfreie Beschäftigte. (1) Versicherungsfrei sind Personen
in einer Beschäftigung als
1. Beamtin, Beamter, Richterin, Richter, Soldatin auf Zeit, Soldat auf Zeit,

Berufssoldatin oder Berufssoldat der Bundeswehr sowie als sonstige Beschäf-
tigte oder sonstiger Beschäftigter des Bundes, eines Landes, eines Gemeinde-
verbandes, einer Gemeinde, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, An-
stalt, Stiftung oder eines Verbandes öffentlich-rechtlicher Körperschaften
oder deren Spitzenverbänden, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge
und auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben,

2. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religi-
onsgesellschaften, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf
Beihilfe haben,

1) Nr. 6.
2) Nr. 11.
3) Nr. 12.

2. Kapitel. Versicherungspflicht § 27 SGB III 3
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3. Lehrerin oder Lehrer an privaten genehmigten Ersatzschulen, wenn sie
hauptamtlich beschäftigt sind und nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und
auf Beihilfe haben,

4. satzungsmäßige Mitglieder von geistlichen Genossenschaften, Diakonissen
und ähnliche Personen, wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sitt-
lichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemein-
nützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt oder
ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur Beschaffung der unmittelbaren
Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Kleidung und dergleichen
ausreicht,

5. Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft für das Unternehmen,
dessen Vorstand sie angehören. Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des
Aktiengesetzes gelten als ein Unternehmen.

(2) 1Versicherungsfrei sind Personen in einer geringfügigen Beschäftigung;
abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 1 des Vierten Buches1) werden geringfügige
Beschäftigungen und nicht geringfügige Beschäftigungen nicht zusammenge-
rechnet. 2Versicherungsfreiheit besteht nicht für Personen, die
1. im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem Jugendfreiwilligendiens-

tegesetz, nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz,
2. wegen eines Arbeitsausfalls mit Entgeltausfall im Sinne der Vorschriften über

das Kurzarbeitergeld oder
3. wegen stufenweiser Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (§ 74 Fünftes

Buch2), § 44 Neuntes Buch3)) oder aus einem sonstigen der in § 146 Absatz 1
genannten Gründe

nur geringfügig beschäftigt sind.
(3) Versicherungsfrei sind Personen in einer

1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Unständig ist eine
Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche der Natur der Sache nach
beschränkt zu sein pflegt oder im voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist,

2. Beschäftigung als Heimarbeiterin oder Heimarbeiter, die gleichzeitig mit
einer Tätigkeit als Zwischenmeisterin oder Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4
Viertes Buch) ausgeübt wird, wenn der überwiegende Teil des Verdienstes
aus der Tätigkeit als Zwischenmeisterin oder Zwischenmeister bezogen
wird,

3. Beschäftigung als ausländische Arbeitnehmerin oder ausländischer Arbeit-
nehmer zur beruflichen Aus- oder Fortbildung, wenn
a) die berufliche Aus- oder Fortbildung aus Mitteln des Bundes, eines Lan-

des, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder aus Mitteln
einer Einrichtung oder einer Organisation, die sich der Aus- oder Fort-
bildung von Ausländerinnen oder Ausländern widmet, gefördert wird,

b) sie verpflichtet sind, nach Beendigung der geförderten Aus- oder Fort-
bildung das Inland zu verlassen, und

1) Nr. 4.
2) Nr. 5.
3) Nr. 9.

3 SGB III § 27 3. Buch. Arbeitsförderung
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c) die im Inland zurückgelegten Versicherungszeiten weder nach dem Recht
der Europäischen Gemeinschaft noch nach zwischenstaatlichen Abkom-
men oder dem Recht des Wohnlandes der Arbeitnehmerin oder des
Arbeitnehmers einen Anspruch auf Leistungen für den Fall der Arbeits-
losigkeit in dem Wohnland der oder des Betreffenden begründen können,

4. Beschäftigung als Bürgermeisterin, Bürgermeister, Beigeordnete oder Bei-
geordneter, wenn diese Beschäftigung ehrenamtlich ausgeübt wird,

5. Beschäftigung, die nach den §§ 16e und 16i des Zweiten Buches1) gefördert
wird.

(4) 1Versicherungsfrei sind Personen, die während der Dauer
1. ihrer Ausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder
2. ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Hochschule oder einer der

fachlichen Ausbildung dienenden Schule
eine Beschäftigung ausüben. 2 Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn die oder der
Beschäftigte schulische Einrichtungen besucht, die der Fortbildung außerhalb
der üblichen Arbeitszeit dienen.

(5) 1Versicherungsfrei sind Personen, die während einer Zeit, in der ein
Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, eine Beschäftigung ausüben. 2 Satz 1 gilt
nicht für Beschäftigungen, die während der Zeit, in der ein Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld besteht, ausgeübt werden.

§ 28 Sonstige versicherungsfreie Personen. (1) Versicherungsfrei sind
Personen,
1. die das Lebensjahr für den Anspruch auf Regelaltersrente im Sinne des

Sechsten Buches2) vollenden, mit Ablauf des Monats, in dem sie das maß-
gebliche Lebensjahr vollenden,

2. die wegen einer Minderung ihrer Leistungsfähigkeit dauernd nicht mehr
verfügbar sind, von dem Zeitpunkt an, an dem die Agentur für Arbeit diese
Minderung der Leistungsfähigkeit und der zuständige Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung volle Erwerbsminderung im Sinne der gesetzlichen
Rentenversicherung festgestellt haben,

3. während der Zeit, für die ihnen eine dem Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung vergleichbare Leistung eines ausländischen Leistungsträ-
gers zuerkannt ist.

(2) Versicherungsfrei sind Personen in einer Beschäftigung oder auf Grund
des Bezuges einer Sozialleistung (§ 26 Abs. 2 Nr. 1 und 2), soweit ihnen
während dieser Zeit ein Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung
aus der gesetzlichen Rentenversicherung zuerkannt ist.

(3) Versicherungsfrei sind nicht-deutsche Besatzungsmitglieder deutscher
Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben.

1) Nr. 2.
2) Nr. 6.

2. Kapitel. Versicherungspflicht § 28 SGB III 3
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Zweiter Abschnitt. Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag
§ 28a Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag. (1) 1Ein Versiche-
rungspflichtverhältnis auf Antrag können Personen begründen, die
1. (aufgehoben)
2. eine selbständige Tätigkeit mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden

wöchentlich aufnehmen und ausüben,
3. eine Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wö-

chentlich in einem Staat außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union, eines Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraums oder der
Schweiz aufnehmen und ausüben,

4. eine Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in
Anspruch nehmen oder

5. sich beruflich weiterbilden, wenn dadurch ein beruflicher Aufstieg ermög-
licht, ein beruflicher Abschluss vermittelt oder zu einer anderen beruflichen
Tätigkeit befähigt wird; ausgeschlossen sind Weiterbildungen im Sinne des
§ 180 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, es sei denn, die berufliche Weiterbildung
findet in einem berufsqualifizierenden Studiengang an einer Hochschule
oder einer ähnlichen Bildungsstätte unter Anrechnung beruflicher Qualifika-
tionen statt.

2Gelegentliche Abweichungen von der in den Satz 11) Nummer 2 und 3
genannten wöchentlichen Mindeststundenzahl bleiben unberücksichtigt, wenn
sie von geringer Dauer sind.

(2) 1Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist, dass die antragstellende
Person
1. innerhalb der letzten 30 Monate vor der Aufnahme der Tätigkeit oder

Beschäftigung oder dem Beginn der Elternzeit oder beruflichen Weiterbil-
dung mindestens zwölf Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis ge-
standen hat oder

2. unmittelbar vor der Aufnahme der Tätigkeit oder der Beschäftigung oder
dem Beginn der Elternzeit oder der beruflichen Weiterbildung Anspruch auf
eine Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatte

und weder versicherungspflichtig (§§ 25, 26) noch versicherungsfrei (§§ 27,
28) ist; eine geringfügige Beschäftigung (§ 27 Absatz 2) schließt die Versiche-
rungspflicht nicht aus. 2Die Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses
auf Antrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ist ausgeschlossen, wenn die
antragstellende Person bereits versicherungspflichtig nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 war, die zu dieser Versicherungspflicht führende Tätigkeit zweimal
unterbrochen hat und in den Unterbrechungszeiten einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld geltend gemacht hat. 3Die Begründung eines Versicherungs-
pflichtverhältnisses auf Antrag nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ist ausgeschlos-
sen, soweit für dasselbe Kind bereits eine andere Person nach § 26 Absatz 2a
versicherungspflichtig ist.

(3) 1Der Antrag muss spätestens innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme
der Tätigkeit oder Beschäftigung oder dem Beginn der Elternzeit oder beruf-
lichen Weiterbildung, die zur Begründung eines Versicherungspflichtverhält-
nisses auf Antrag berechtigt, gestellt werden. 2Das Versicherungspflichtverhält-

1) Amtlicher Wortlaut.

3 SGB III § 28a 3. Buch. Arbeitsförderung
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nis beginnt mit dem Tag, an dem erstmals die Voraussetzungen nach den
Absätzen 1 und 2 erfüllt sind. 3Kann ein Versicherungspflichtverhältnis auf
Antrag allein deshalb nicht begründet werden, weil dies wegen einer vorrangi-
gen Versicherungspflicht (§§ 25, 26) oder Versicherungsfreiheit (§§ 27, 28)
ausgeschlossen ist, muss der Antrag abweichend von Satz 1 spätestens innerhalb
von drei Monaten nach dem Wegfall des Ausschlusstatbestandes gestellt wer-
den.

(4) 1Die Versicherungspflicht nach Absatz 1 ruht, wenn während der Ver-
sicherungspflicht nach Absatz 1 eine weitere Versicherungspflicht (§§ 25, 26)
oder Versicherungsfreiheit nach § 27 eintritt. 2Eine geringfügige Beschäftigung
(§ 27 Absatz 2) führt nicht zum Ruhen der Versicherungspflicht nach Absatz 1.

(5) Das Versicherungspflichtverhältnis endet,
1. wenn die oder der Versicherte eine Entgeltersatzleistung nach § 3 Absatz 4

Nummer 1 bis 3 bezieht,
2. mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 letztmals

erfüllt waren,
3. wenn die oder der Versicherte mit der Beitragszahlung länger als drei Monate

in Verzug ist, mit Ablauf des Tages, für den letztmals Beiträge gezahlt
wurden,

4. in den Fällen des § 28,
5. durch Kündigung der oder des Versicherten; die Kündigung ist erstmals nach

Ablauf von fünf Jahren zulässig; die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum
Ende eines Kalendermonats.

Drittes Kapitel. Aktive Arbeitsförderung

Erster Abschnitt. Beratung und Vermittlung

Erster Unterabschnitt. Beratung

§ 29 Beratungsangebot. (1) Die Agentur für Arbeit hat jungen Menschen
und Erwachsenen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder teilnehmen wollen,
Berufsberatung, einschließlich einer Weiterbildungsberatung, und Arbeitgebern
Arbeitsmarktberatung, einschließlich einer Qualifizierungsberatung, anzubie-
ten.

(2) 1Art und Umfang der Beratung richten sich nach dem Beratungsbedarf
der oder des Ratsuchenden. 2Die Agentur für Arbeit berät geschlechtersensi-
bel. 3 Insbesondere wirkt sie darauf hin, das Berufswahlspektrum von Frauen
und Männern zu erweitern.

(3) Die Agentur für Arbeit hat Auszubildenden, Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern Beratung auch zur Festigung des Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnisses nach Beginn einer Berufsausbildung oder nach der Aufnahme
einer Arbeit anzubieten.

(4) Die Agentur für Arbeit soll bei der Beratung die Kenntnisse über den
Arbeitsmarkt des europäischen Wirtschaftsraumes und die Erfahrungen aus der
Zusammenarbeit mit den Arbeitsverwaltungen anderer Staaten nutzen.

3. Kapitel. Aktive Arbeitsförderung § 29 SGB III 3
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§ 30 Berufsberatung. Die Berufsberatung umfasst die Erteilung von Aus-
kunft und Rat
1. zur Berufswahl, zur beruflichen Entwicklung, zum Berufswechsel sowie zu

Möglichkeiten der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse,
2. zur Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe,
3. zu den Möglichkeiten der beruflichen Bildung sowie zur Verbesserung der

individuellen Beschäftigungsfähigkeit und zur Entwicklung individueller be-
ruflicher Perspektiven,

4. zur Ausbildungs- und Arbeitsstellensuche,
5. zu Leistungen der Arbeitsförderung,
6. zu Fragen der Ausbildungsförderung und der schulischen Bildung, soweit sie

für die Berufswahl und die berufliche Bildung von Bedeutung sind.

§ 31 Grundsätze der Berufsberatung. 1Bei der Berufsberatung sind Nei-
gung, Eignung, berufliche Fähigkeiten und Leistungsfähigkeit der Ratsuchen-
den sowie aktuelle und zu erwartende Beschäftigungsmöglichkeiten zu berück-
sichtigen. 2Die Durchführung einer Potenzialanalyse entsprechend § 37 Ab-
satz 1 kann angeboten werden.

§ 31a Informationen an junge Menschen ohne Anschlussperspektive;
erforderliche Datenerhebung und Datenübermittlung. (1) 1Die Agentur
für Arbeit hat junge Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Beendigung der
Schule oder einer vergleichbaren Ersatzmaßnahme keine konkrete berufliche
Anschlussperspektive haben, zu kontaktieren und über Angebote der Berufs-
beratung und Berufsorientierung zu informieren, soweit diese noch nicht
genutzt werden. 2Zu diesem Zweck erhebt die Agentur für Arbeit folgende
Daten, soweit sie ihr von den Ländern übermittelt werden:
1. Name,
2. Vorname,
3. Geburtsdatum,
4. Geschlecht,
5. Wohnanschrift,
6. voraussichtlich beendete Schulform oder Ersatzmaßnahme,
7. erreichter Abschluss.

(2) 1Nimmt der junge Mensch nach einer Kontaktaufnahme nach Absatz 1
das Angebot der Agentur für Arbeit nicht in Anspruch, hat die Agentur für
Arbeit den nach Landesrecht bestimmten Stellen des Landes, in dem der junge
Mensch seinen Wohnsitz hat, die Sozialdaten zu übermitteln, die erforderlich
sind, damit das Land dem jungen Menschen weitere Angebote unterbreiten
kann. 2Erforderlich sind folgende Daten:
1. Name,
2. Vorname,
3. Geburtsdatum,
4. Wohnanschrift, falls sich diese gegenüber der vom Land übermittelten An-

schrift geändert hat.
3Eine Datenübermittlung darf nur erfolgen, wenn die jeweiligen landesrecht-
lichen Regelungen die Erhebung der Daten erlauben. 4Die Daten werden

3 SGB III §§ 30–31a 3. Buch. Arbeitsförderung




